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Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung 
für Wahlvorschläge nach der Satzung über die Wahlordnung zur Wahl der ausländischen 
Kandidatinnen und Kandidaten des Integrations- und Ausländerbeirates (Satzung WO IAB) 

1 Verantwortlicher: Landeshauptstadt Dresden, Bürgeramt 
Wahlleiter für die Wahl zur Integrations- und Ausländerbeiratswahl 
Postfach 12 00 20 
01001 Dresden 

2 Datenschutzbeauftrag-
ter: 

Landeshauptstadt Dresden 
Datenschutzbeauftragter 
Andreas Gagelmann 
Postfach 12 00 20 
01001 Dresden 

E-Mail: datenschutzbeauftragter@dresden.de 

3 Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten: 

Aufstellung und Einreichung von Wahlvorschlägen für die Integrations- und 
Ausländerbeiratswahl 

4 Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten: 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g 
Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit § 12 Satzung WO IAB 

5.1 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrichtun-
gen oder anderen Stellen offengelegt werden. 

 ja      nein 

5.2 nur 
falls 
Nr. 
5.1 
ja: 

Angabe der Emp-
fänger der perso-
nenbezogenen 
Daten: 

Wahlausschuss der Integrations- und Ausländerbeiratswahl der 
Landeshauptstadt Dresden 

6 Dauer der Speicherung  Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 

7 Ihre Rechte als betroffe-
ne Person: 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende 
Rechte zu: 

 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten 
(Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige personenbezogene 
Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-
Grundverordnung) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung) 

Die o. g. Rechte sind nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe h Datenschutz-
Grundverordnung teilweise eingeschränkt. 

Die Geltendmachung der datenschutzrechtlichen Ansprüche hat keine 
Auswirkungen auf die Gültigkeit eines aufgestellten Wahlvorschlags. 
Rücknahme und Änderungen des Wahlvorschlags sind nur im Rahmen der 
Regelung des § 13 Satzung WO IAB zulässig. 
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8 Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde: 

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das Recht, sich 
bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
rechtmäßig erfolgt. Aufsichtsbehörde ist 

Die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte 
Postfach 11 01 32 
01330 Dresden. 

9.1 Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermit-
telt werden. 

 ja      nein 

10.1 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 ja      nein 

falls ja: Rechtsgrundlage sind die §§ 11 und 12 Satzung IABW. 

10.2 nur 
falls 
10.1 
ja: 

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen: 

 ja     nein 

10.3 nur 
falls 
Nr. 
10.2 
ja: 

Die Verpflichtung 
bezieht sich auf 
folgende perso-
nenbezogene 
Daten: 

Alle Angaben für den Wahlvorschlag nach § 12 Satzung WO IAB 

Die Nichtbereit-
stellung der per-
sonenbezogenen 
Daten hat zur 
Folge: 

Keine Zulassung des Wahlvorschlags möglich (vgl. § 14 Satzung WO IAB) 

10.4 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist vertraglich vereinbart. 

 ja      nein 

10.6 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für einen Vertragsabschluss erforderlich. 

 ja      nein 

11.1 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 ja      nein 

 


